
Bebauungsplan Nr. 915.3 „Gewerbegebiet  
Großauheim-Kaserne“ 
 
Maßnahmenübersicht  

Artenschutzrechtliche Maßnahmen 
 (Stand 24.03.2021) 

 

 
Maßnahmen Maßnahmenbezeichnung Konflikt/ Funktion 
Vermeidungsmaßnahmen 
V 01 Umweltbaubegleitung (UBB) Beeinträchtigung von Natur und Landschaft 
V 02 Bauzeitenlenkung Baubedingte Verluste von Brutvögeln, 

Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 
(1) BNatSchG 

V 03 Besatzkontrolle vor Fällarbeiten Baubedingte Verluste von Fledermäusen 
und Brutvögeln, Eintreten der 
Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG 

V 04 Sichtkontrolle auf mögliche 
Reptilienvorkommen 

Ansiedlung oder Verbleib 
planungsrelevanter Arten: Zauneidechse 
und Schlingnatter 

V 05 Sichtkontrolle der 
Offenbodenbereiche auf 
mögliche Amphibienvorkommen 

Migration / Ansiedlung neuer, 
planungsrelevanter Arten: 
Knoblauchkröte und Kreuzkröte 

V 06 Amphibien- und Reptilienzaun Migration / Ansiedlung neuer, 
planungsrelevanter Arten: 
Amphibien und Reptilien 

V 07 Montage von drei Nisthilfen für 
den Gartenrotschwanz 

Verlust von Lebensräumen des 
Gartenrotschwanzes 

V 08 Reduzierung von 
Lichtemissionen 

Belastung lichtsensibler Arten und 
Lebensräume 

Ausgleichsmaßnahmen / CEF-Maßnahmen 
A/CEF 01 Mauerseglerturm, Nistkästen-

Montage (Ersatzniststätten) 
Verlust von Brutstätten und Lebensraum 
des Mauerseglers; 
Entfall der Jahresbrut 

A/CEF 02 Nistkästen-Montage 
(Ersatzniststätten) Haussperling 

Verlust von Brutstätten und Lebensraum 
des Haussperlings 

A/CEF 03 Gehölz- und 
Gebüschpflanzungen als 
Niststandort für Freibrüter 

Verlust von Brutlebensräumen 
planungsrelevanter Freibrüter 

A/CEF 04 Ersatzhabitat für die 
Zauneidechse und Schlingnatter 

Verlust von Lebensraum planungsrelevanter 
Reptilienarten: Zauneidechse und 
Schlingnatter 

A/CEF 05 Quartierkasten-Montage 
Zwergfledermaus 

Verlust von Lebensraum der 
Zwergfledermaus 

Monitoring 
Mo 01 Monitoring CEF 01 Mauersegler Kontrolle und Sicherstellung der Funktion 

der CEF Maßnahme 
Mo 02 Monitoring CEF 02 Haussperling Kontrolle und Sicherstellung der Funktion 

der CEF Maßnahme 
Mo 03  Monitoring CEF 03 Freibrüter Kontrolle und Sicherstellung der Funktion 

der CEF Maßnahme 
Mo 04  Monitoring CEF 04 Zauneidechse 

und Schlingnatter 
Kontrolle und Sicherstellung der Funktion 
der CEF Maßnahme 

Mo 05  Monitoring CEF 05 
Zwergfledermaus 

Kontrolle und Sicherstellung der Funktion 
der CEF Maßnahme 
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Artenschutzrechtliche Maßnahmen 
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Maßnahmenblätter 

Vermeidungsmaßnahmen (V) 

V 01 Umweltbaubegleitung (UBB) 

V 02 Bauzeitenlenkung 

V 03 Besatzkontrolle vor Fällarbeiten 

V 04 Sichtkontrolle auf mögliche Reptilienvorkommen 

V 05 Sichtkontrolle der Offenbodenbereiche auf mögliche Amphibienvorkommen 

V 06 Amphibien- und Reptilienzaun 

V 07 Montage von drei Nisthilfen für den Gartenrotschwanz 

V 08 Reduzierung von Lichtemissionen 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

V 01 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich 

Lage der Maßnahme: gesamtes Vorhaben 

Konflikt Beeinträchtigung von Natur und Landschaft 

Beschreibung: 
 Auslösen von Verbotstatbeständen gem. § 44 (1) BNatSchG 
 Verursachen eines Umweltschadens gem. § 2 Nr. 2 USchadG 
 

Maßnahme Umweltbaubegleitung (UBB) 

Maßnahmentyp: Vermeidungsmaßnahme 
Beschreibung: 

Das Vorhaben ist durch eine Umweltbaubegleitung (UBB) zu begleiten. Aufgabe der Umweltbau-
begleitung ist es, die Umsetzung und Einhaltung der festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen so-
wie Ausgleichs- und CEF-Maßnahmen zu überwachen und ggf. deren Einhaltung durchzusetzen. 
Um eine erfolgreiche Umweltbaubegleitung gewährleisten zu können, ist deren frühzeitige Ein-
bindung beim Bauvorhaben und Bauvorbereitung sicherzustellen. 
In einem ersten Schritt erfolgt eine Umwelteinweisung des Baustellenpersonals, um insbeson-
dere die Maschinenführenden gegenüber dem Umgang mit planungsrelevanten Tierarten zu sen-
sibilisieren und Ansprechpersonen in ökologischen Fragestellungen zu benennen.  
Zusätzlich werden UBB-Ortstermine für - aus artenschutzrechtlicher Sicht - besondere Bautätig-
keiten angesetzt, um ein Auslösen der Verbotstatbestände durch baubedingte Tätigkeiten zu ver-
meiden. Dazu zählen auch Gehölz- und Gebäudekontrollen vor der geplanten Rodung bzw. vor 
dem geplanten Rückbau, sofern ein potenzieller Besatz von planungsrelevanten Arten erwartet 
wird. Auch die Entnahme von Reisig- und Steinhaufen, in denen sich bspw. Reptilien gerne auf-
halten, sollten durch die UBB begleitet werden. 
Die UBB tritt nicht als eigenständige umweltbezogene Bauleitung auf, sondern ist der örtlichen 
Bauüberwachung/Bauleitung angegliedert und begleitet und dokumentiert alle Tätigkeiten mit 
umweltrelevanten Auflagen. Sie verfügt grundsätzlich über keine Weisungsbefugnis gegenüber 
den ausführenden Baufirmen, sondern hat eine beratende Funktion.  
Eine Ausnahme bilden Situationen, in denen unmittelbar „Gefahr in Verzug“ und keine Bauleitung 
vor Ort ist. Hier kann die UBB zur Vermeidung der Auslösung z.B. von Verbotstatbeständen des 
§ 44 (1) BNatSchG (Tötung oder Störung von Individuen, Zerstörung von Fortpflanzungsstätten 
etc.) eingreifen, um einen Umweltschaden gem. § 2 Nr. 2 des Umweltschadensgesetzes 
(USchadG), der zu hohen Kosten und Zeitverzögerungen im Bauablauf führt, zu vermeiden. 
Der Name der Umweltbaubegleitung wird der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Hanau mit-
geteilt. 
Zeitpunkt der Durchführung: Während der gesamten Baumaßnahme sowie der Umsetzung der 
Ausgleichsmaßnahmen 
 

Flächengröße/Menge: - 
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Nachrichtlicher Hinweis 

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

V 02 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: Gehölze/ Gebäude im Eingriffsbereich, gesamtes Kasernengelände 

Konflikt Baubedingte Verluste von Brutvögeln, Eintreten der Verbotstatbe-
stände nach § 44 (1) BNatSchG 

Beschreibung:  
Bau- und anlagebedingt kommt es auf dem Gelände der ehemaligen Großauheim-Kaserne durch 
Fällungen und starke Rückschnittmaßnahmen zum Verlust von Gehölzstrukturen und -beständen, 
wodurch insbesondere Habitatstrukturen / Lebensräume der Avifauna, darunter auch besonders ge-
schützter bzw. gefährdeter Arten, verloren gehen. Auch das Abbrechen von Gebäuden führt zu Ver-
lust von Lebensräumen, insbesondere im Hinblick auf Mauersegler. 
 

Maßnahme Bauzeitenlenkung 

Maßnahmentyp: Vermeidungsmaßnahme 

Beschreibung: 

Zum Schutz der Brutvögel vor baubedingten Verlusten sollte der Beginn des Baugeschehens außer-
halb der Brut- und Setzzeit (i.d.R. zwischen dem 1. April und dem 15. Juli) im Zeitraum Ende Juli bis 
Ende März liegen.  
Fällung/Rodung zu entfernender Gehölzbestände und Durchführung starker Gehölzrückschnitte müs-
sen außerhalb der gem. § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG gesetzlich verankerten Biotopschutzzeit, d.h. in der 
Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 03 statt-
finden. 

Die Überwachung und Dokumentation der Arbeiten wird durch den Einsatz einer umweltfachlichen 
Baubegleitung (UBB) sichergestellt (vgl. V01). Können die o.g. zeitlichen Befristungen nicht eingehal-
ten werden, wird im Vorfeld eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Hanau 
herbeigeführt. 

Zeitpunkt der Durchführung: Juli bis März bzw. zwischen dem 01.10. und 28.02.; während des 
gesamten Bauzeitraums 
 

Flächengröße/Menge: -  

Nachrichtlicher Hinweis 
Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-
berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-
berté, 1930 Luxembourg 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

V 03 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: Gehölze im Eingriffsbereich, gesamtes Kasernengelände 

Konflikt Baubedingte Verluste von Fledermäusen und Brutvögeln, Eintreten der 
Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG 

Beschreibung:  
Baumhöhlen können als Fortpflanzungs- und Lebensstätten für Fledermäuse und Vögel dienen. Bau- 
und anlagebedingt kommt es auf dem Gelände der ehemaligen Großauheim-Kaserne zur Fällung von 
Höhlenbäume mit Quartierpotenzial. 

Maßnahme Besatzkontrolle vor Fällarbeiten 

Maßnahmentyp: Vermeidungsmaßnahme 

 

Beschreibung: 
Höhlenbäume mit Quartierpotenzial sind unmittelbar im Vorfeld der geplanten Fällungen durch eine 
UBB (vgl. V01) mit entsprechenden Fachkenntnissen auf ein Vorhandensein von geschützten Arten 
zu kontrollieren. Eine Fällung von Höhlenbäumen erfolgt erst nach negativer Besatzkontrolle. Bei dem 
Nachweis einer zurückliegenden oder aktuellen Besiedlung durch geschützte Arten ist die Fällung 
auszusetzen und das weitere Vorgehen mit der zuständigen Umweltbehörde abzustimmen. 

 
Zeitpunkt der Durchführung: im Vorfeld der geplanten Rodungsarbeiten (zwischen dem 01.10. und 
28.02.) 
 

Flächengröße/Menge: -  

Nachrichtlicher Hinweis 

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

V 04 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: gesamtes Vorhabengebiet 

Konflikt Ansiedlung oder Verbleib planungsrelevanter Arten: 
Zauneidechse und Schlingnatter 

Beschreibung:  
Vor Beginn der geplanten Rodungen, dem vorgesehenen Rückbau sowie die anschließende Boden-
sanierung des Plangebietes, wurden die im Plangebiet vorkommenden, planungsrelevanten Zau-
neidechsen und Schlingnattern abgesammelt und umgesiedelt. Es lässt sich jedoch nicht vollständig 
ausschließen, dass einzelne Individuen nicht abgefangen werden oder erneut einwandern. 
 

Maßnahme Sichtkontrolle auf mögliche Reptilienvorkommen 

Maßnahmentyp: Vermeidungsmaßnahme 

 

Beschreibung: 
Während der Bautätigkeiten ist mit Beginn der Aktivitätszeit der Zauneidechsen und Schlingnattern 
ist eine regelmäßige Begehung mit Sichtkontrolle durch die UBB (vgl. V01) vorzunehmen. Bei einem 
positiven Befund werden die Tiere abgesammelt und in Abstimmung mit der UNB in geeignete Aus-
gleichsflächen verbracht, um eine potenziell mögliche Ansiedlung oder einen Verbleib von planungs-
relevanten Reptilien zu unterbinden. 

Da am Ostrand der Fläche ein Ersatzhabitat für Zauneidechsen und Schlingnattern hergerichtet 
wurde, sind die Tiere in diese geeigneten Strukturen zu verbringen (vgl. A/CEF 04). 

 
Zeitpunkt der Durchführung: Regelmäßige Begehung mit Beginn der Aktivitätszeit 
 

Flächengröße/Menge: -  

Nachrichtlicher Hinweis 

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

V 05 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: gesamtes Vorhabengebiet 

Konflikt Migration / Ansiedlung neuer, planungsrelevanter Arten: 
Knoblauchkröte und Kreuzkröte 

Beschreibung:  
Durch die geplante Rodung, den vorgesehenen Rückbau sowie die anschließende Bodensanierung 
des Plangebietes kommt es zeitweilig zu einem großflächigen Offenland-Charakter mit Rohböden. 
Damit verbunden können sich die planungsrelevanten Arten Knoblauchkröte und Kreuzkröte auf 
dieser Fläche ansiedeln. 
 

Maßnahme Sichtkontrolle der Offenbodenbereiche auf mögliche Amphibienvor-
kommen 

Maßnahmentyp: Vermeidungsmaßnahme 

 

Beschreibung: 
Mit Beginn der Laichperiode ist eine regelmäßige Begehung mit Sichtkontrolle durch die UBB (vgl. 
V01) vorzunehmen. Bei einem positiven Befund werden die Tiere abgesammelt und in Abstimmung 
mit der UNB in geeignete Ausgleichsflächen verbracht, um eine potenziell mögliche Ansiedlung von 
planungsrelevanten Amphibienarten in den Offenlandbereichen und Flächen mit Bodenmieten zu un-
terbinden. 

Da Funde von Springfrosch und Knoblauchkröte im östlich angrenzenden FFH-Gebiet bekannt sind, 
ist bspw. eine Umsiedlung in diesen naheliegenden Lebensraum in Betracht zu ziehen. 

 
Zeitpunkt der Durchführung: Regelmäßige Begehung mit Beginn der Laichperiode solange Offen-
landbereiche und Flächen mit Bodenmieten im Plangebiet vorhanden sind. 
 

Flächengröße/Menge: -  

Nachrichtlicher Hinweis 

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

V 06 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: entlang der nördlichen, östlichen und südlichen Seite des Plangebietes 

Konflikt Migration / Ansiedlung neuer, planungsrelevanter Arten: 
Amphibien und Reptilien 

Beschreibung:  
Zwischen dem Rückbau bzw. Abbruch der Bestandsgebäude und der vollständigen Errichtung des 
der Bebauung kann ein mehrjähriger Zeitraum liegen. In dieser Zeit können sich für Amphibien und 
Reptilien besonders geeignete Habitatbeschaffenheiten (mit mittelfristiger Dauer) im Plangebiet - 
bspw. durch offene Bereitstellungsflächen, Bodenmieten etc. - ergeben. 

Maßnahme Amphibien- und Reptilienzaun 

Maßnahmentyp: Vermeidungsmaßnahme 
 
Beschreibung: 
Da der Zaun sowohl zur Vermeidung von einwandernden Amphibien als auch Reptilien in das Baufeld 
dient, ist der Zaunverlauf an beide Wanderungsverhaltensweisen anzupassen. 
Es wurde zunächst ein temporärer Zaun entlang der nördlichen und südlichen Grundstücksgrenzen 
errichtet und an der Ostseite der bestehende Wellblechzaun genutzt, um eine Rückwanderung um-
gesetzter Tier zu unterbinden. Der Zaun dient auch maßgeblich dazu, dass die aus dem Plangebiet 
umgesiedelten Reptilien nicht wieder in den Abbruchbereich zurückkehren können. 
Da ein Reptilienersatzhabitat auf der Ausgleichsfläche Ost geschaffen wurde, wird langfristig eine 
dauerhafte Kleintiersperre vorgesehen, die das Einwandern von Reptilien und Amphibien aus den 
angrenzenden Strukturen in das Plangebiet unterbindet.  
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Abb. 1: Verlauf Reptilien und Amphibienschutzzäune im Plangebiet. Rot = Errichtung eines Reptilienschutzzaunes; lila = 
Anschüttung an den Grundstückszaun; orange = temporärer Reptilienschutzzaun bis Abschluss Sanierung 

Zeitpunkt der Durchführung: 
 
vor der Reptilienumsiedlung und vor dem Abriss der Bestandsgebäude sowie der vorhandenen Ver-
kehrswege (temporärer Zaun); bzw. im Anschluss an die Bauarbeiten Errichtung der Kleintiersperr-
anlage 

 

Flächengröße/Menge: -  

Nachrichtlicher Hinweis 

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

V 07 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: gesamtes Vorhabengebiet 

Konflikt Verlust von Lebensräumen des Gartenrotschwanzes 

Beschreibung:  
Durch die geplanten Gehölzrückschnitte kommt es im östlichen Randbereich des Plangebietes ggf. 
zum Verlust von (Brut)Lebensräumen der in Hessen gefährdeten und nach BNatSchG besonders 
geschützten Vogelart Gartenrotschwanz. 
Eintreten des Verbotstatbestandes „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten“. 
 

Maßnahme Montage von drei Nisthilfen für den Gartenrotschwanz 

Maßnahmentyp: Vermeidungsmaßnahme 

Beschreibung: 
Der Gartenrotschwanz wurde nur im östlichen Randbereich des Plangebietes als Brutvogel registriert, 
sodass der Art nur 0,5 Reviere zugewiesen wurden. Der Brutplatz selbst wird außerhalb des Gebietes 
vermutet, da während der Brutkartierung kein Nachweis erbracht werden konnte und die Art vorzugs-
weise in Altholzbeständen und Weidenauwäldern brütet. Diese Vegetation ist östlich und südöstlich 
des Plangebietes vorhanden. Daher wird als Schutzmaßnahme eine Montage von drei Nisthilfen für 
den Gartenrotschwanz vorgesehen, die der Art mit einem landesweit schlechten Erhaltungszustand 
weitere Nistmöglichkeiten bieten. Die Art gehört zu den Halbhöhlenbrütern; allerdings werden auch 
Höhlen-Nistkästen von der Art angenommen. Es sollen daher zwei Nistkäsen für Halbhöhlenbrüter 
und ein Nistkasten für Höhlenbrüter angebracht werden. Die Kästen sind erst Mitte April aufzuhängen 
bzw. die Einfluglöcher zu öffnen, um ein vorzeitiges Einnisten durch ganzjährig in Deutschland ver-
weilende Höhlenbrüter wie Meise und Haussperling zu vermeiden. Darüber hinaus sind die Kästen 
unterhalb von Ästen anzubringen; die Flugöffnung soll oval und rd. 32 mm lang sein. 

 
Zeitpunkt der Durchführung: Aufhängen der Kästen bzw. Öffnung der Einfluglöcher zur Vermeidung 
von Fremdeinnistung anderer Vogelarten im Zeitraum Mitte April. 
 

Flächengröße/Menge: -  

Nachrichtlicher Hinweis 
Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-
berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-
berté, 1930 Luxembourg 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

V 08 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: gesamtes Vorhabengebiet 

Konflikt Belastung lichtsensibler Arten und Lebensräume 

Beschreibung:  
Für da Plangebiet der Großauheim-Kaserne ist eine zukünftige Nutzung als Gewerbegebiet vorgese-
hen. Eine möglichst umfangreiche Reduzierung der Beleuchtung ist zur Schonung der auf der Fläche 
vorkommenden Fledermausarten, aber auch für das NSG und LSG die nördlich sowie im Osten der 
Fläche angrenzen wichtig. 
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Maßnahme Reduzierung von Lichtemissionen 

Maßnahmentyp: Vermeidungsmaßnahme 

Beschreibung: 
Besonders Fledermäuse werden durch Lichtemissionen relevant gestört. Alle Fledermausarten gehören zu den 
streng geschützten Arten, die nach § 15 und § 44 BNatSchG bei Eingriffsplanungen besonders zu beachten 
sind. Vor allem § 44, der die zentralen Vorschriften des besonderen Artenschutzes enthält und im Absatz 1 für 
die besonders und streng geschützten Tier- und Pflanzenarten Verbote für unterschiedliche Beeinträchtigun-
gen (verschiedene Zugriffs- und Störungsverbote) nennt, ist im Hinblick auf Lichtimmissionen zu beachten.  

Bereits die Beleuchtungsstärke des Vollmondes von 0,25 lux ist ausreichend, dass einige Fledermausarten we-
gen der sogenannte Lunarphobizität („Mondscheuheit“) in hellen Vollmondnächten weitaus weniger aktiv 
sind. Zum einen zur Vermeidung von Beutegreifern (z.B. Eulen), zum anderen sind ihre Beutetiere (z.B. Was-
serinsekten) auch dem Rhythmus der Mondphasen unterworfen und treten in hellen Mondnächten nicht so 
zahlreich auf.  

Von großer Bedeutung für alle europäischen Fledermausarten ist die durch Lichtimmissionen verursachte Ver-
schlechterung der Lebensraumqualität insgesamt durch den „Staubsauger-Effekt“. Künstliche Beleuchtung in 
unmittelbarer Nähe zu Biotopen lockt Insekten aus ihren Lebensräumen heraus, welche dann in großer Anzahl 
an den künstlichen Lichtquellen verenden. Die Folge ist eine Verarmung der Artenvielfalt und eine Minderung 
der Produktivität des betroffenen Lebensraumes, also eine generelle Herabsetzung der Biotopqualität. Es kann 
in vielfältiger Weise zu Störungen von Quartieren, Wanderrouten oder bedeutenden Jagdhabitaten durch 
künstliche Beleuchtung kommen. 

In den Bereichen des Sicherheitszaunes, insbesondere zu der Ausgleichsfläche Ost, der Grünfläche im Südwes-
ten und zu den angrenzenden Naturräumen (NSG Schifflache bei Großauheim im Osten und LSG Stadt Hanau) 
sind Maßnahmen zu ergreifen, die die Beleuchtungsintensität reduzieren. Dabei ist die Beleuchtung generell 
mit Leuchtmitteln vorzunehmen, die orangerotes Licht abstrahlen (z.B. Bat Lamp p2 der FA Innolumis oder 
Philips Fortimo ClearField). Beide Lampen geben ein orangerötliches Licht ab. Die Lichtfarbe sollte maximal bei 
2.700 Kelvin liegen. Besonders an empfindlichen Stellen sind Bewegungsmelder sowie nach unten abstrah-
lende Lichtquellen zu verwenden. 

Fußwege sollten den vorgeschriebenen Mindestwert der Beleuchtungsstärke von 5 Lux nicht überschreiten. 
Für Parkplätze liegt dieser Wert bei 10 Lux. Die Lampen sollten so tief, wie möglich installiert werden und 
generell nicht in Richtung von Fledermaushabitaten (Ersatzquartiere und NSG) abstrahlen. Dazu können indi-
viduell geformte Abschirmbleche an die Lampenkörper anbracht werden. 

Nachrichtlicher Hinweis 
Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-
berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-
berté, 1930 Luxembourg 
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Maßnahmenblätter 

Ausgleichsmaßnahmen/ CEF-Maßnahmen (A/CEF) 

A/CEF 01 Mauerseglerturm, Nistkästen-Montage (Ersatzniststätten) 

A/CEF 02 Nistkästen-Montage (Ersatzniststätten) Haussperling 

A/CEF 03 Gehölz- und Gebüschpflanzungen als Niststandort für Freibrüter 

A/CEF 04 Ersatzhabitat für die Zauneidechse und Schlingnatter 

A/CEF 05 Quartierkasten-Montage Zwergfledermaus 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 01 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: westlich der ehemaligen Großauheim-Kaserne liegende Grünfläche 

Konflikt Verlust von Brutstätten und Lebensraum des Mauerseglers; 
Entfall der Jahresbrut 

Beschreibung:  
Bau- und anlagebedingt kommt es auf dem Gelände der ehemaligen Großauheim-Kaserne durch den 
Rückbau des Gebäudes 604 zum Verlust der Brutplätze / des Brutstandortes (Dachkasten) einer Ko-
lonie des gem. BNatSchG besonders geschützten Mauerseglers. 
Eintreten des Verbotstatbestandes „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten“. 

Maßnahme Mauerseglerturm, Nistkästen-Montage (Ersatzniststätten) 

Maßnahmentyp: Ausgleichsmaßnahme / CEF-Maßnahme (i. V. m. V01 und V02) 

Beschreibung: 
Die Mauersegler brüten seit 2010 nachweislich im Dachkasten des Gebäudes 604 auf dem ehemali-
gen Kasernengelände. Da die Tiere eine extreme Traditionstreue besitzen, ersetzen die neuen Nist-
kästen die alten Nistkästen in gleicher räumlicher Lage. Es sind sowohl die Art des Einflugspaltes als 
auch die Bruthöhlen-Exposition und Höhe des neuen Nistkastens dem alten Brutstandort weitestge-
hend nachzustellen. Mauersegler besitzen die Eigenschaft, jährlich denselben Nistplatz nach der 
Rückkehr aus dem Winterhabitat anzufliegen. Wird der Nistplatz nicht vorgefunden, entfällt häufig die 
Jahresbrut, da sie keine Ersatzhabitate aufsuchen. 

Die Mauersegler auf dem ehemaligen Kasernengelände fliegen ihre Brutplätze von der Unterseite der 
Dachkante an. Sie brüten als Kolonie von vier Brutpaaren entlang der nördlichen Längsseite des Ge-
bäudes. Diese Details sind für die Art der Umsetzung aufgrund der oben beschriebenen Art-Eigen-
schaft von hoher Relevanz. 
Tabelle 1: Ansprüche an den Standort der Nisthilfe 

MAUERSEGLER Neue Nisthilfe / CEF-Maßnahme 

Nistplatzart Holzkasten (Spezielle Nistkästen für Mauersegler) 

Exposition Nord bis Nordwest 

Nisthöhe Ab 5 m Höhe, von Bedeutung ist insbesondere die 
Kastenanbringung an der Gebäudeoberkante! 

Einflug Einflug/Öffnung an Unterseite, Spalt an Längsseite, 
zum Gebäude gerichtet 

Auf der in räumlicher Nähe und westlich zum aktuellen Niststandort liegenden Grünfläche, wurde im 
Winter 2020 ein Mauersegler-Turm als CEF-Maßnahme aufgeständert (vgl. Abbildung 1).  

 

Für den Mauerseglerturm ist ein regelmäßiges Monitoring vorgesehen, genauere Informationen sind 
dem Maßnahmenblatt M1 zu entnehmen.  
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 01 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: westlich der ehemaligen Großauheim-Kaserne liegende Grünfläche 

Sofern der Turm nicht angenommen wird, kann versucht werden, eine Besiedlung durch Klangatrap-
pen, die die Rufe von Mauerseglern immitieren zu fördern. Wenn der Turm trotzdem nicht angenom-
men wird, können weitere Nisthilfen an bestehende oder neue Gebäude angebracht werden. 

Für diesen Fall sind folgende Aspekte bei der Standortwahl zu berücksichtigen: 

 Anbringung der Kästen direkt unter dem Dach / der Dachtraufe an der Hauskante 
 Hauskanten ab 6 m Höhe ideal 
 Kästen nicht zu nah aneinander, versetzte Standorte an gleicher Hausseite wählen 
 Die Nisthilfen an den Gebäuden des Gewerbegebietes sollten sich an den alten Einflugsex-

positionen orientieren und daher in Nord(west)richtung zeigen (falls nicht möglich, ist die 
Exposition frei wählbar, jedoch sind zumindest Wettereinflüsse wie Regen und Sonne durch 
Dachüberstande auszuschließen) 

 Der Einflug sollte über Spalten, nicht Löcher erfolgen; die Öffnungen sollten sich zwischen 
Hausfassade und Kasten befinden 

 Montage vor Rückkehr aus den Wintergebieten bzw. bis März 

 
Abbildung 1: Plangebiet mit Standort für Mauerseglerturm mit Nisthilfen (blaue Markierung = CEF-Standort) 

Zeitpunkt der Durchführung: 
 Rückbau des Gebäudes 604 nach Abzug der Vögel (spätestens Ende September) 
 Aufständerung des Turms im Winter 2020 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 01 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: westlich der ehemaligen Großauheim-Kaserne liegende Grünfläche 

 Montage der neuen Nistkästen (im Fall, dass der Turm nicht angenommen wird) in den Win-
termonaten bis Ende Februar (Verschluss der Einflugöffnungen bis April zur Ansiedlungsver-
meidung anderer Arten oder Einbau einer Schweizer Sperre) 

Flächengröße/Menge: 5 bis 10 Brutkästen (5 bis 10 Einflugmöglichkeiten)  

 

Nachrichtlicher Hinweis 

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 

p 



Anhang *** 

Seite 1 von 3 
 

Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 02 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: entlang der Depotstraße, nordwestliche Grenze des Plangebietes 

Konflikt Verlust von Brutstätten und Lebensraum des Haussperlings 

Beschreibung: Verlust von Brutstätten und Lebensraum des Haussperlings 
Bau- und anlagebedingt kommt es auf dem Gelände der ehemaligen Großauheim-Kaserne durch den 
Rückbau der Gebäude zum Verlust von Ruhestätten und potenziellen sowie nachgewiesenen Brut-
plätzen / Brutstandorten (Dachkante, Außenfassade) des gem. BNatSchG besonders geschützten 
Haussperlings. Auch durch Kollision mit Baufahrzeugen kann es zu einem erhöhten Tötungs- und 
Verletzungsrisiko kommen. 
Eintreten der Verbotstatbestände „Tötung von Individuen besonders geschützter Arten“ und „Ent-
nahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“. 
 

Maßnahme Nistkästen-Montage (Ersatzniststätten) Haussperling 

Maßnahmentyp: Ausgleichsmaßnahme / CEF-Maßnahme (i. V. m. V01 und V02) 

Beschreibung: 
Insgesamt wurden sieben Brutpaare im Plangebiet nachgewiesen, welche zum Teil kolonieartig brü-
ten. Die Vorkommen befinden sich im Norden nahe der Grenze des Plangebietes sowie zum Großteil 
im südwestlichen Teil an mehreren Stellen der drei diagonal gelegenen Gebäude. Hier wurden explizit 
mehrere Nester nachgewiesen. 

Haussperlinge nutzen Gebäude-Dachkanten sowie Außenfassaden als Brutplatz, die beim Rückbau 
wegfallen und entsprechend ersetzt werden müssen.  

Der Rückbau der Gebäude bzw. der Niststätten hat in der Winterzeit zu erfolgen. Die Montage der 
Nistkästen ist ebenfalls in diesen Zeitraum vorgesehen. Die Nisthilfen-Montage kann auch vor dem 
Rückbau erfolgen. 

Haussperlinge brüten gerne in Kolonien, ein Abstand von rd. 40 cm zum nächsten Brutpaar wird trotz-
dem von mehreren Quellen empfohlen, um den Bruterfolg zu erhöhen. Daher empfiehlt sich eine 
Anbringung von mehreren nebeneinander hängenden Einzel-Nistkästen in einem 40 cm Abstand. 

Es ist vorgesehen hierzu je zwei Einzelkästen an sieben, der zu erhaltenden und geplanten Bäumen 
zu montieren, die entlang der Depotstraße stocken. 

Das Monitoring für die Maßnahme wir in Maßnahmenblatt M2 erläutert. 

 

 
Tabelle 1: Ansprüche an den Standort der Nisthilfe 

HAUSSPERLING Neue Nisthilfe / CEF-Maßnahme 

Nistplatzart Einzelne Nistkästen oder Kolonie-Brutkästen für 
Sperlinge 

Material: Holz oder Holzbeton 

Exposition Nord bis Südost 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 02 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: entlang der Depotstraße, nordwestliche Grenze des Plangebietes 

Nisthöhe 2,5 bis 5 m Höhe 

Einflug 36 mm Durchmesser der Einflugöffnung 

 

 
Abbildung 1: Zu erhaltende (blau) und geplante (grün) Bäume entlang der Depotstraße als Nistkastenstandorte (orange). 

 

Zeitpunkt der Durchführung: 
 Rückbau der Gebäude / Niststätten in der Winterzeit 
 Montage der neuen Nistkästen in den Wintermonaten bis Ende Februar oder vor dem Rück-

bau 
 

Flächengröße/Menge: 7 Brutplätze mit 14 Einzel-Nistkästen 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 02 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: entlang der Depotstraße, nordwestliche Grenze des Plangebietes 

Nachrichtlicher Hinweis 

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 03 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: „Ausgleichsfläche Ost“ 

Konflikt Verlust von Brutlebensräumen planungsrelevanter Freibrüter 

Beschreibung:  
Durch die geplanten Gehölzrückschnitte und die Flächenversiegelung kommt es zum Verlust von 
Brutlebensräumen der in Hessen planungsrelevanten und nach BNatSchG besonders geschützten 
Vogelarten Girlitz, Stieglitz, Klappergrasmücke und Goldammer. 
Eintreten des Verbotstatbestandes „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten“. 

Maßnahme Gehölz- und Gebüschpflanzungen als Niststandort für Freibrüter 

Maßnahmentyp: Ausgleichsmaßnahme / CEF-Maßnahme 

Beschreibung: 
Die Ansprüche der freibrütenden Arten lassen sich im Rahmen einer gemeinsamen vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahme erfüllen, da die Arten auf halboffene Strukturen und Gebüsche bzw. Bäume 
angewiesen sind. Dabei ist die für den Ausgleich vorgesehene Fläche im Osten mit Gebüschen als 
auch mit vereinzelten, hochwüchsigen Baumarten zu versehen. Durch den geplanten Erhalt von 
Baumbeständen sind darüber hinaus noch mögliche Brutstätten für den Stieglitz gegeben. 

Auch andere - nicht als Brutvogel nachgewiesene, aber planungsrelevante - Arten wie Bluthänfling 
und Neuntöter profitieren von den neuen Strauchstrukturen, die sich im Nahbereich ihres Brutreviers 
befinden. 

Folgende Umsetzungen sind vorgesehen: 

 Pflanzung von Niederstrauchhecken und lockeren Strauchstrukturen aus 
Schlehe (Prunus spinosa), Weißdorn (Crataegus monogyna), Hasel (Corylus avellana), 

 Anpflanzung von Einzelbäumen, Spitzahorn (Acer platanoides) 

 und Erhalt und Pflege von Gras- und Staudenfluren auf der „Ausgleichsfläche Ost“ 

Bei der Bepflanzung ist darauf zu achten, dass entlang der unterirdisch verlegten Gasleitungen ein 
Sicherheitsabstand eingehalten werden muss. In Abbildung 1 ist der Leitungsverlauf mit Schutzpuffer 
dargestellt. 

 

Pflege und Entwicklung 
Es soll im Jahr eine einmalige Mahd der Ruderalflur auf der Ausgleichsfläche „Ost“ in den Monaten 
September bis Oktober stattfinden. Somit findet die Mahd außerhalb der Brutsaison statt, um ein 
Auslösen von Tötungs-, Störungs- und Schädigungsverboten zu vermeiden. Die Niedersträucher soll-
ten in regelmäßigen Abständen Pflege- und Formschnitte erhalten, damit die angrenzenden Gras-
fluren langfristig nicht von stark austreibenden Gehölzen überdeckt werden. 

 

Das Monitoring für die Maßnahme wird im Maßnahmenblatt M3 beschrieben. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 03 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: „Ausgleichsfläche Ost“ 

 
Abbildung 1: Rd. 100 m lineare Heckenstruktur (grün) und fünf Spitzahorn-Bäume (rot) auf der Ausgleichsfläche „Ost“ als 
CEF-Maßnahme mit Verlauf der Gasleitung (schwarze Linie) mit beidseitig einzuhaltendem Schutzpuffer (rot) 

 

Zeitpunkt der Durchführung: 
 vor Beginn der Rodungs-/Rückschnittarbeiten auf dem Gebiet der ehemaligen Großau-

heim-Kaserne 
 Herbst 2020 

 

Flächengröße/Menge: ca. 3.600 m², 100 m Niederstrauchhecke/lockere Strauchstruktur; 5 Spit-
zahorn 

Nachrichtlicher Hinweis 
Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-
berté, 1930 Luxembourg 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 03 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: „Ausgleichsfläche Ost“ 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-
berté, 1930 Luxembourg 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 04 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: „Ausgleichsfläche Ost“ 

Konflikt Verlust von Lebensraum planungsrelevanter Reptilienarten: 
Zauneidechse und Schlingnatter 

Beschreibung:  
Bau- und anlagebedingt kommt es auf dem Gelände der ehemaligen Großauheim-Kaserne durch die 
Inanspruchnahme der Flächen zum Lebensraumverlust der gem. Anhang IV FFH-RL geschützten 
und gem. BNatSchG streng geschützten Zauneidechse und Schlingnatter. 
Eintreten des Verbotstatbestandes „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten“. 

Maßnahme Ersatzhabitat für die Zauneidechse 

Maßnahmentyp: Ausgleichsmaßnahme / CEF-Maßnahme (i. V. m. V01) 

Beschreibung: 

Für die Arten Zauneidechse und Schlingnatter muss aufgrund ihrer vorhabenbedingten Betroffenheit 
durch den geplanten Rückbau der Gebäude und die anschließende Neuentwicklung des Plangebietes 
eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) durchgeführt werden. Die Umsetzung 
wurde auf der östlich an das Plangebiet angrenzenden Ausgleichsfläche, die sich noch im Gel-
tungsbereich des aufzustellenden B-Planes befindet, im Jahr 2020 begonnen. 

Zum Erhalt der ökologischen Funktion wird empfohlen, eine ausreichend große Fläche von rund 2 
Hektar für die Zauneidechse herzurichten. 

Umsetzungsstandort „Ausgleichsfläche Ost“: 

Der Ersatzlebensraum umfasst mit rd. 2 ha den nördlichen Teil des Areals, der unmittelbar an die 
Gleisanlage der DB grenzt. Da sich weiter östlich das FFH-Gebiet „Schiffslache bei Großauheim“ 
anschließt, kommt diesem Areal eine Pufferfunktion zwischen Plan- und Schutzgebiet zu. 

Die Auswahl dieses Gebietes zur Herrichtung eines Zauneidechsen- und Schlingnattern-Habitates 
erfolgte aufgrund der direkten Lage zu den Zauneidechsen- und Schlingnatter-Fundpunkten. Somit 
soll eine räumliche Erweiterung des „Reptilien-Korridors“, der zwischen den Ruderalfluren der Ka-
serne und dem Bahngleis erwartet wird, geschaffen werden. Da die Umsiedlung der Eidechsen mög-
lichst noch im Jahr 2020 stattfinden soll und im südlichen Teil der Fläche ggf. noch Bodeneingriffe 
aufgrund von Sanierungs- oder Kampfmittelsondierungsmaßnahmen stattfinden müssen, wird das 
Ersatzhabitat nicht nur nach Osten, sondern auch nach Süden mit einem Schutzzaun abgegrenzt. 
Dies hat den Vorteil, dass die umgesiedelten Tiere nicht nach Süden abwandern können, um ggf. in 
ihr altes Gebiet zurückzukehren bzw. auf die Fläche der zukünftigen PV-Anlage zu gelangen. Lang-
fristig soll der von West nach Ost verlaufende Schutzzaun innerhalb der Ausgleichsfläche abgebaut 
werden, sodass den Tieren letztendlich eine noch größere Fläche zur Verfügung steht. 

Die Vegetation der „Ausgleichsfläche Ost“ wird im nördlichen Bereich durch einen flächigen Aufwuchs 
von Ruderal- und Schlagfluren geprägt. Die durch die Ausgleichsfläche verlaufenden, stillgelegten 
Gleise werden in vielen Bereichen durch den nicht standortgerechten Balsam-Pappelaufwuchs sowie 
von Birken überdeckt. Neben den Pappel- und Birken geprägten Schlagfluren befinden sich auch 
Kiefernbestände, Baumgruppen und wärmeliebende, ausdauernde Ruderalfluren in diesem Ab-
schnitt. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 04 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: „Ausgleichsfläche Ost“ 

 

Habitatausstattung: 

Zum einen benötigen die Zauneidechse und Schlingnatter idealerweise Sandböden. Der Sand dient 
den Tieren zur schnellen Erwärmung sowie den Zauneidechsen zur Eiablage. Steinhaufen und / oder 
Reisighaufen bieten den Tieren Versteckmöglichkeiten, die sie vor Prädatoren aber auch zu hohen 
Temperaturen schützen. Im Winter können Stein- oder Reisighaufen auch als Überwinterungsquartier 
dienen. Generell werden die Reisighaufen zum Teil unterhalb der Geländeoberkante mit Geröll und 
Sand versetzt, um eine Überwinterungseignung zu erlangen. Neben den aufgeführten, offenen Ele-
menten sind ebenfalls ruderale Blüh- und Gräserstreifen einzuplanen. Blühelemente dienen zum 
Anlocken von Insekten, die den Eidechsen als Nahrun dienen. Darüber hinaus nutzen die Tiere höher 
wachsende Gräser als Tagesverstecke. 

Zum Schutz des Habitats und zur Verhinderung, dass die Tiere in das Plangebiet zurückkehren und 
damit in das spätere Baufeld einwandern, ist ein Reptilienschutzzaun an der Westgrenze und - wie 
oben erläutert -temporär im Süden des Ersatzhabitats zu installieren. Dies kann bauzeitlich ein tem-
porärer Zaun und langfristig eine feste Kleintiersperreinrichtung oder ein verschlossener Eigentums-
zaun (bspw. durch Wellblech) sein. 

Besonderheiten: 

 Verkehrssicherung in regelmäßigen Abständen entlang der nördlich angrenzenden mehrglei-
sigen Bahnstrecke (Kontrollfahrten, Freihalten eines 20 m breiten Unterhaltungsweges parallel 
des Zaunes) 

 Rückbau der stillgelegten Gleisanlagen zur Gewährleistung der Durchführung von Pflege- und 
Unterhaltungsmaßnahmen der Ersatzhabitate 

Zielbiotop: 

Umgestaltung der auf den 2 ha vorkommenden Vegetationsstrukturen, so dass ein vollständiger Le-
bensraum für die streng geschützte Reptilienart entsteht. Planung von Eiablageplätzen, Tagesverste-
cken, Überwinterungsquartieren und Jagdhabitaten in direkter Lage zueinander. 

Zielbiotop auf der Sandfläche stellt hier ein Magerrasen dar, der regelmäßig gepflegt werden muss 
(Entbuschung, Entfernung von unerwünschtem Bewuchs). Aufgrund des zeitlich verzögerten Gleis-
rückbaus bleibt die asphaltierte Fläche im Norden erhalten. Sie dient während der Rückbaumaß-
nahme als BE-Fläche und ist deswegen von der Aufsandung ausgespart. Nach Abschluss des Gleis-
rückbaus ist sie ebenfalls Habitatbestandteil und kann für die Eidechsen und Schlingnattern als Son-
nenplatz genutzt werden, ggf. kann hier ein weiterer Totholzhaufen als Tagesversteckmöglichkeit 
platziert werden. 

Des Weiteren sind insbesondere die Pappel- und Birkenaufwüchse sowie die standortfremden Robi-
nien, die zu einer Abwertung des Gebietes beitragen, zu beseitigen. Die stockenden Baumgruppen 
sind, um die standortfremde Art Balsam-Pappel und geringwertigen Kiefern zu lichten. Damit erfahren 
die vorhandenen Biotoptypen eine Aufwertung. 

In den ersten Jahren bedarf die Fläche einer intensiven Pflege (z.B. Einsatz Forstmulcher), danach 
ist vermutlich der Einsatz eines Mulchmähers alle 2 Jahre ausreichend. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 04 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: „Ausgleichsfläche Ost“ 

Maßnahmen: 

Im Folgenden, wird die vorgesehene Planung der Maßnahme beschrieben. Die Umsetzung der Maß-
nahmen hat 2020 begonnen, der Ablauf kann genauer dem Punkt „Zeitpunkt der Durchführung“ ent-
nommen werden 

 Auswahl eines Mahdregimes zur Eingrenzung der Ruderalfluren und Vermeidung erneuten Pap-
pel- und Birkenaufwuchses 

 Es werden Aufsandungen erstellt zwischen den Gleisen und in angrenzenden Bereichen nach 
Entfernung der Sukzessionsgebüsche und Entsorgung der Gleisanlagen zur Förderung von Ma-
gerrasen (Regio-Saatgut) und Bereitstellung von Eiablageplätzen 

 Anlage von Sand-Holz-Steinhaufen (3 Stk.) in Verzahnung mit feinkörnigen Sandflächen (Stärke 
≥ 20 cm, Gesamtfläche ~ 3.600 m²); leichter Hügel 

o Länge: ≥ 5,0 m 
o Breite: ≥ 2,0 m 
o Höhe: 1,5 bis 2,0 m 
o (Tot)Holzmaterial: Äste mit unterschiedlichen Stärken; möglichst unregelmäßig geformtes 

Material (Verwendung Rückschnittmaterial ganze Kiefern, stark verzweigte Stammstücke, 
Wurzelstubben) 

o Steinmaterial: unterschiedliche Größen und Sortierungen; Verwendung regionalen Mate-
rials; möglichst Bruchsteine; Bildung von Hohlräumen 

o Einbringung von Sand in der Steinschicht (Achtung: Hohlräume nicht verschließen!) 
o Obere Schichten sollten hauptsächlich aus holz bestehen. 
o Mischung von Holz und oberer Steinschicht gewünscht (erhöhte Strukturvielfalt durch un-

terschiedliche Temperaturen) 

Angelegter Sand-Holz-Steinhaufen auf der Ausgleichsfläche Ost: 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 04 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: „Ausgleichsfläche Ost“ 

Beispielhafte Anordnung eines Mosaiks von Habitatelementen in einem Eidechsen-/Schlingnatterer-
satzhabitat: 

 

 Anlage eines Reptilienzauns entlang der nördlichen, östlichen und südlichen Seite des Plange-
bietes (Unterbindung der Einwanderung von Individuen) (rd. 1.400 m Zaunmaterial) 

o Langfristige Abgrenzung nach Osten: Installation einer dauerhaften Zaun- bzw. Kleintier-
sperranlage aus Metall 

o Einrichtung eines temporären Zauns bis zum Abriss der Bestandsgebäude und Rückbau 
Asphaltfläche 

o Empfehlung: durchgehende Anlage einer dauerhafte Kleintiersperreinrichtung im Bereich 
der nördlichen und südlichen Zaunverläufe 

o Nach Abstimmung mit der UNB Hanau reicht der Zaun im Norden bis zur Depotstraße, im 
Süden bis zu dem Weg, der zur Fläche der zukünftigen PV-Anlage führt. Auf der Aus-
gleichsfläche wird das Ersatzhabitat durch einen West-Ost verlaufenden Zaun vom Südteil 
der Fläche abgegrenzt. 

o Anlage eines rd. 1m breiten Pflegestreifens innerhalb des Zauns (unterbinden, dass Ve-
getation Zaun berührt und Reptilien entweichen können) 

 Umsiedlung der Eidechsen und Schlingnattern 
o Absammeln der Tiere aus dem gesamten Plangebiet zwischen April/Mai bis Juli an 10 bis 

15 Tagen bei geeignetem Wetter (warme Tage, vormittags, sofort ab dem Frühjahr unmit-
telbar nach der Winterruhe) 

o Aussetzen der gefangenen Individuen im Ersatzhabitat an den Steinhaufen 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 04 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: „Ausgleichsfläche Ost“ 

o Dauer: solange fortsetzen bis min. an drei geeigneten Fangtagen keine Funde mehr er-
bracht wurden 

 Pflege (und Monitoring) 
o Regelmäßige Pflege und Mahd der Ruderalflur zur Funktionserhaltung des Ersatzhabita-

tes 
o Partielle Mahd: max. 20-30% der Fläche, min. 12 cm mit geschwungenen Mähkanten 
o Anwendung von Freischneidern oder Handmähgeräten 
o Kleintiere, Bodenbrüter, Jungwild beachten! 
o Entfernung des Mähgutes aus stickstoffreichen Bereichen komplett, in anderen Bereichen 

bis zu 70% (Förderung der Flächenaushagerung) 
o Anhäufung des übrigen Mähgutes zu Sonnenplätzen 
o Überwachung durch UBB: Kontrolle der Fläche auf Eidechsenvorkommen, Sensibilisie-

rung Baustellenpersonal, Überwachung der Bauarbeiten an den Ersatzhabitaten, Betreu-
ung der Umsiedlung 

o Das Monitoring für die Zauneidechse und Schlingnatter wird genauer im Maßnahmenblatt 
M4 beschrieben. 

Zeitpunkt der Durchführung: 
 Fertigstellung vor Beginn der Aktivitätsphase (vor März/April) 
 Einfangen der Tiere und Umsiedlung hat im Juli 2020 begonnen, bislang haben 11 Termine 

zur Umsiedlung stattgefunden. Da der Fangerfolg gering war, sind weitere Termine zum Fan-
gen und Umsiedeln der Tiere im Frühjahr 2020 nach Ende der Winterruhe vorgesehen. (Stand 
Dez. 2020) Die Ergebnisse können dem Bericht zur Umsiedlung entnommen werden. 

 bereits erfolgt: 
o M1: Entfernung von Bewuchs im Bereich des zukünftigen Unterhaltungsstreifens auf 20 m 

Breite und im Bereich des geplanten Ersatzhabitates (Winter/Frühjahr 2020) 
o M2: Entnahme von standortfremden Gehölzen (Winter 2019 / 2020) 
o M3: Lichtung von Gehölzbeständen (Winter 2019 / 2020) 

o M5 CEF: a) Flächige Aufbringung von Sand als Eiablageplatz für Zauneidechsen 
  b) Ansaat eines Magerrasens 
 (Winter/Frühjahr 2020) 

o M6 CEF: Errichtung von Sand-Holz-Steinhaufen als Ersatzhabitat für Zauneidechsen und 
Schlingnattern (Winter/Frühjahr 2020) 

o M7 CEF: Anlage von Totholzhaufen als Sonnen- und Versteckmöglichkeit für Zauneidech-
sen und Schlingnattern (Winter/Frühjahr 2020) 

o M12: a) Baufeldfreimachung auf Reptilienzauntrasse (Winter/Frühjahr 2020) 
  c) Anschüttung von Bodenmaterial an Grundstücksgrenze (Winter/Frühjahr 2020) 

 ausstehend: 
o M4: Oberirdischer Rückbau (Schienen/Schwellen) von Gleisanlagen, Übersandung eines 

6 m langen Gleisabschnitts (Winter 2019 / 2020) 
o M12: b) Errichtung einer temporären Kleintiersperranlage (Rückbau des temporären Rep-

tilienzauns) (Herbst 2021) 
 

Flächengröße/Menge: 2 ha  
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 04 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: „Ausgleichsfläche Ost“ 

Nachrichtlicher Hinweis 

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 
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B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 05 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: nördliche und südliche Grünfläche auf dem ehemaligen Kasernengelände 

Konflikt Verlust von Lebensraum der Zwergfledermaus 

Beschreibung: 
Bau- und anlagebedingt kommt es auf dem Gelände der ehemaligen Großauheim-Kaserne durch den 
Rückbau des Gebäudes 604 zum Verlust eines Sommerquartiers der gem. Anhang IV FFH-RL ge-
schützten und gem. BNatSchG streng geschützten Zwergfledermaus. 
Eintreten des Verbotstatbestandes „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten“. 

Maßnahme Quartierkasten-Montage Zwergfledermaus 

Maßnahmentyp: Ausgleichsmaßnahme / CEF-Maßnahme 

Beschreibung: 

Bei der Zwergfledermaus ist zu berücksichtigen, dass die Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach dem 
Gebäuderückbau nicht sofort an den Neubauten ersetzt werden können, da zwischen den zwei Vor-
habenschritten Abriss und Neubau einige Jahre liegen können. Vor dem Abriss der Gebäude sind 
daher Quartierkästen an anliegenden Gebäuden und/oder Bäumen zu montieren (CEF-Maßnahme). 
Es wird die Montage von fünf Sommerquartierkästen vorgesehen. 
Tabelle 1: Ansprüche an den Standort des Quartiers 

ZWERGFLEDERMAUS Neuer Quartierstandort / CEF-Maßnahme 

Quartierart Sommerquartier, Material: Holzbeton 

Exposition Südost bis Nordwest (präferierend) 

Höhe > 5,00 m Höhe 

Standort Montage an Bäumen oder Gebäuden 

Da der Erhalt von Bestandsbäumen auf einer nördlichen und südlichen Grünfläche innerhalb des B-
Plan Gebietes vorgesehen ist, bietet sich die Montage der Quartierkästen an diesen Bäumen an. 
Optional kann die Anzahl der Nistkästen gesplittet werden: Drei Kästen werden an Bäume, zwei wei-
tere Kästen nach Fertigstellung der Gebäude an eben diesen angebracht. Es ist mit der zuständigen 
Behörde abzustimmen, ob der Ausgleich durch die Montage von zwei Kästen an Bäumen erbracht 
werden kann oder vorerst nur „Baummontagen“ erfolgen und im Zuge der Bebauung weitere Kästen 
an Gebäude-Außenfassaden installiert werden. 

Aufgrund der räumlichen Nähe zum aktuellen Quartier im Gebäude Nr. 604 soll zuerst eine Installation 
entlang der nördlichen Grünfläche angestrebt werden. 

Genaue Standorte werden zum aktuellen Zeitpunkt gesucht und sind mit der UNB abzustimmen. 

Zeitpunkt der Durchführung: 
 vor Abriss des Gebäudes Nr. 604 
 Winter 2021 

 



Anhang *** 

Seite 2 von 2 
 

Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

A/CEF 05 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: nördliche und südliche Grünfläche auf dem ehemaligen Kasernengelände 

Flächengröße/Menge: 5 Sommerquartierkästen 

 

Nachrichtlicher Hinweis 

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 

 



Bebauungsplan Nr. 915.3  
„Gewerbegebiet Großauheim-Kaserne“ 
 
 

Artenschutzrechtliche Maßnahmen 
(Stand: 24.03.2021) 

 
 

Maßnahmenblätter 

Monitoring (Mo) 

Mo 01 Monitoring CEF 01 -Mauersegler 

Mo 02 Monitoring CEF 02 Haussperling 

Mo 03  Monitoring CEF 03 Freibrüter 

Mo 04  Monitoring CEF 04 Zauneidechse und Schlingnatter 

Mo 05  Monitoring CEF 05 Zwergfledermaus 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ Maßnahmenblatt 

Maßnahmennummer 

Mo 01 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 
CEF = vorgezogener Ausgleich; M = Monito-

ring) 

 

Konflikt Verlust von Brutstätten und Lebensraum des Mauerseglers; 
Entfall der Jahresbrut 

Beschreibung:  
Bau- und anlagebedingt kommt es auf dem Gelände der ehemaligen Großauheim-Kaserne durch den 
Rückbau des Gebäudes 604 zum Verlust der Brutplätze / des Brutstandortes (Dachkasten) einer Ko-
lonie des gem. BNatSchG besonders geschützten Mauerseglers. 
Eintreten des Verbotstatbestandes „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten“. 
Die CEF-Maßnahme für den Mauersegler wird in Maßnahmenblatt A/CEF 01 beschrieben. 

Maßnahme Monitoring der CEF Maßnahme 01 

Als CEF-Maßnahmen für die Mauerseglerpopulation am Standort werden auf der Grünfläche im Süd-
westen Ersatzquartiere an einem neu errichteten Turm („Mauerseglerturm“) angeboten.  
Neben der allgemeinen Überprüfung der Ausführung (Art und Größe der Kästen, Anbringungshöhe, 
Exposition etc.) soll im Rahmen des Monitorings kontrolliert werden, ob eine Reinigung des Mauer-
seglerturms notwendig ist (diese ist ggf. im Frühjahr, vor der Rückkehr der Mauersegler (Mitte April) 
durchzuführen). Material, das nicht vom Mauersegler verwendet wurde, tote Jungvögel und Eier etc. 
sollten entfernt werden. Das Nistmaterial der Mauersegler soll jedoch in ausreichender Menge ver-
bleiben. (Vgl. Deutsche Gesellschaft für Mauersegler e.V.). 
Weiterhin ist zu kontrollieren, ob der Turm intakt ist (ggf. müssen Hinweise für die Instandhaltung 
erfolgen). Darüber hinaus sind die umliegenden Faktoren in einer Zielartenkontrolle zu erfassen und 
bewerten.  
 
Artenspezifisch sind u. a. die Umsetzung der Pflege- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen wie Verschlie-
ßen der Einflugöffnungen bis April (Ansiedlungsvermeidung anderer Arten) sowie die Zugänglichkeit 
der Einflugöffnung (Vegetationsfreiheit zum ungehinderten Ein/Ausflug) zu überprüfen.  
In der Regel erfolgt die Ankunft der Mauersegler Ende April, der Abzug in Überwinterungsquartier ab 
Mitte Juli. Um die Annahme der Ersatzquartiere sowie den Populationsbestand allgemein abschätzen 
zu können, wird folglich gem. dem hessischen Kartiermethodenleitfaden (2017) vorgesehen, die Er-
fassung in diesem Zeitraum an drei Terminen (Mitte Mai, Ende Mai, Anfang Juni) durchzuführen.  
Da es sich um eine dauerhaft geplante Ausgleichsmaßnahme handelt, ist die Gesamtlaufzeit des 
Monitorings grundlegend nicht begrenzt.  
Es wird jedoch vorgesehen, das Monitoring zunächst einmal jährlich über die Laufzeit von 5 Jahren 
durchzuführen, um nicht nur die Wirksamkeit der CEF-Maßnahme zu überwachen, sondern auch die 
mittelfristige Populationsentwicklung (zunehmend, abnehmend, Stabilisation, etc.) abschätzen zu 
können.  
 
Die Ergebnisse sind je Untersuchungszyklus in einem Zwischenbericht zu dokumentieren, auszuwer-
ten und u. a. Vorschläge zur Optimierung von Nutzung und Pflege zu treffen.  
Nach Ablauf des Untersuchungszeitraumes ist ein zusammenfassender Abschlussbericht zu erstellen 
und auf Basis der dann vorliegenden Datengrundlage eine Neubewertung der Notwendigkeit der Wei-
terführung des Monitorings zu prüfen und die Methodik (Intervall, Kontrollschwerpunkte etc.) ggf. an-
zupassen. 
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B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ Maßnahmenblatt 

Maßnahmennummer 

Mo 01 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 
CEF = vorgezogener Ausgleich; M = Monito-

ring) 

 

 
Zusammenfassend ergibt sich folgender Umfang: 

 Kontrolle und ggf. Instandsetzung und/ oder Reinigung des Turmes 
 Jährliche Begehung: 3 Termine zwischen Mitte Mai und Anfang Juni 
 Laufzeit des Monitorings: zunächst 5 Jahre: 
 Zusammenfassende Dokumentation in einem Abschlussbericht mit Neubewertung bzgl. Wei-

terführung / Anpassung des Monitorings 
 

Flächengröße/Menge: 5 bis 10 Brutkästen (5 bis 10 Einflugmöglichkeiten)  

 

Nachrichtlicher Hinweis 

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 

p 
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B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

Mo 02 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

 

Konflikt Verlust von Brutstätten und Lebensraum des Haussperlings 

Beschreibung: Verlust von Brutstätten und Lebensraum des Haussperlings 
Bau- und anlagebedingt kommt es auf dem Gelände der ehemaligen Großauheim-Kaserne durch den 
Rückbau der Gebäude zum Verlust von Ruhestätten und potenziellen sowie nachgewiesenen Brut-
plätzen / Brutstandorten (Dachkante, Außenfassade) des gem. BNatSchG besonders geschützten 
Haussperlings. Auch durch Kollision mit Baufahrzeugen kann es zu einem erhöhten Tötungs- und 
Verletzungsrisiko kommen. 
Eintreten der Verbotstatbestände „Tötung von Individuen besonders geschützter Arten“ und „Ent-
nahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“. 
 

Maßnahme Monitoring der A/CEF Maßnahme 02 

Im Rahmen der CEF-Maßnahmen für die Haussperlingspopulation am Standort werden als Ersatz-
quartiere Einzel- und/oder Koloniebrutkästen an den zu erhaltenden sowie geplanten Bäumen entlang 
der Depotstraße vorgesehen. Neben der allgemeinen Überprüfung der Ausführung (Art und Größe 
der Kästen, Anbringungshöhe, Exposition etc.), dient das Monitoring der Überprüfung oder direkt der 
jährlichen Reinigung im Herbst (nach Beendigung der Brut) sowie der Kontrolle, ob die Kästen intakt 
bzw. alle Kästen vorhanden sind. Weiterhin soll das Monitoring auch die umliegenden Faktoren in 
einer Zielartenkontrolle erfassen und bewerten.  
 
Für den Haussperling sind mehrere Bruten pro Saison möglich.  
Um die Annahme der Ersatzquartiere sowie den Populationsbestand allgemein abschätzen zu kön-
nen, wird folglich gem. dem hessischen Kartiermethodenleitfaden vorgesehen, die Erfassung im Zeit-
raum April/Mai an vier Terminen (Anfang und Mitte April, Anfang und Ende Mai) durchzuführen. Die 
Erfassung erfolgt dabei nach dem Methodenhandbuch von Südbeck, P. et al (Hrsg. 2005/12). 
Da es sich um eine dauerhaft geplante Ausgleichsmaßnahme handelt, ist die Gesamtlaufzeit des 
Monitorings grundlegend nicht begrenzt.  
 
Das Monitoring soll zunächst einmal jährlich über die Laufzeit von 5 Jahren durchgeführt, um nicht 
nur die Wirksamkeit der CEF-Maßnahme zu überwachen, sondern auch die mittelfristige Populations-
entwicklung (zunehmend, abnehmend, Stabilisation, etc.) abschätzen zu können.  
Die Ergebnisse sind je Untersuchungszyklus in einem Zwischenbericht zu dokumentieren, auszuwer-
ten und u. a. Vorschläge zur Optimierung von Nutzung und Pflege zu treffen.  
Nach Ablauf des Untersuchungszeitraumes ist ein zusammenfassender Abschlussbericht zu erstellen 
und auf Basis der dann vorliegenden Datengrundlage eine Neubewertung der Notwendigkeit der Wei-
terführung des Monitorings zu prüfen und die Methodik (Intervall, Kontrollschwerpunkte etc.) ggf. an-
zupassen. 
Zusammenfassend ergibt sich folgender Umfang, der im Detail mit der zuständigen Behörde abzu-
stimmen ist:  
 

 Kontrolle ob die Kästen vollzählig und intakt sind sowie Reinigung der Kästen 
 Jährliche Begehung: 4 Termine zwischen Ende März und Anfang Juni,  
 Dokumentation in einem Zwischenbericht 
 Laufzeit des Monitorings: zunächst 5 Jahre: 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

Mo 02 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

 

Zusammenfassende Dokumentation in einem Abschlussbericht mit Neubewertung bzgl. Weiterfüh-
rung / Anpassung des Monitorings 

 

Flächengröße/Menge: 7 Brutplätze mit 14 Einzel-Nistkästen 

Nachrichtlicher Hinweis 

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

Mo 03 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: „Ausgleichsfläche Ost“ 

Konflikt Verlust von Brutlebensräumen planungsrelevanter Freibrüter 

Beschreibung:  
Durch die geplanten Gehölzrückschnitte und die Flächenversiegelung kommt es zum Verlust von 
Brutlebensräumen der in Hessen planungsrelevanten und nach BNatSchG besonders geschützten 
Vogelarten Girlitz, Stieglitz, Klappergrasmücke und Goldammer. 
Eintreten des Verbotstatbestandes „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten“. 

Maßnahme Monitoring A/CEF 03 

 
Der Verlust von Brutlebensräumen planungsrelevanter Freibrüter wird am Standort durch Pflanzun-
gen von Gehölz- und Gebüschpflanzen auf der Ausgleichsfläche Ost ausgeglichen.  
Es ist vorgesehen eine 4 bis 5 reihige Hecke aus Arten wie Weißdorn, Schlehe und Hasel anzulegen. 
Weiterhin sind 5 Ahornbäume zu pflanzen.  
 
Neben der allgemeinen Überprüfung der Ausführung (Anzahl, Art, Größe sowie Vitalität der Gebüsche 
und Bäume,) sowie der jährlichen Mahd zwischen September und Oktober, soll das Monitoring auch 
die umliegenden Faktoren in einer Zielartenkontrolle erfassen und bewerten.  
Um die Annahme der Ersatzpflanzungen sowie den Populationsbestand abschätzen zu können, wird 
vorgesehen, die Erfassung durch eine Brutvogelkartierung in Hinblick auf Freibrüter im Zeitraum von 
Ende März bis Ende Juni an vier Terminen (mit einem Abstand von 2 Wochen) durchzuführen. An-
hand der Kartierung ist sowohl eine Aussage zur Entwicklung der Population als auch zur Wirksamkeit 
der CEF Maßnahme zu treffen. Die Kartierung erfolgt dabei nach dem Methodenhandbuch von Süd-
beck, P. et al (Hrsg. 2005/12). 
Da es sich um eine dauerhaft geplante Ausgleichsmaßnahme handelt, ist die Gesamtlaufzeit des 
Monitorings grundlegend nicht begrenzt.  
Es wird jedoch empfohlen, das Monitoring zunächst einmal jährlich über die Laufzeit von 5 Jahren 
durchzuführen, um nicht nur die Wirksamkeit der CEF-Maßnahme zu überwachen, sondern auch die 
mittelfristige Populationsentwicklung (zunehmend, abnehmend, Stabilisation, etc.) abschätzen zu 
können.  
Die Ergebnisse sind je Untersuchungszyklus in einem Zwischenbericht zu dokumentieren, auszuwer-
ten und u. a. Vorschläge zur Optimierung von Nutzung und Pflege zu treffen.  
Nach Ablauf des Untersuchungszeitraumes ist ein zusammenfassender Abschlussbericht zu erstellen 
und auf Basis der dann vorliegenden Datengrundlage eine Neubewertung der Notwendigkeit der Wei-
terführung des Monitorings zu prüfen und die Methodik (Intervall, Kontrollschwerpunkte etc.) ggf. an-
zupassen. 
 
Zusammenfassend ergibt sich folgender Umfang, der im Detail mit der zuständigen Behörde abzu-
stimmen ist:  

 Kontrolle der Gehölz- und Baumpflanzungen 
 Jährliche Begehung: 4 Termine zwischen Anfang April und Ende Juni 
 Dokumentation in einem Zwischenbericht 
 Laufzeit des Monitorings: zunächst 5 Jahre 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

Mo 03 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: „Ausgleichsfläche Ost“ 

 Zusammenfassende Dokumentation in einem Abschlussbericht mit Neubewertung bzgl. Wei-
terführung / Anpassung des Monitorings 

 

Flächengröße/Menge: ca. 3.600 m², 100 m Niederstrauchhecke/lockere Strauchstruktur; 5 Spit-
zahorn 

Nachrichtlicher Hinweis 

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

Mo 04 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

 

Konflikt Verlust von Lebensraum planungsrelevanter Reptilienarten: 
Zauneidechse und Schlingnatter 

Beschreibung:  
Bau- und anlagebedingt kommt es auf dem Gelände der ehemaligen Großauheim-Kaserne durch die 
Inanspruchnahme der Flächen zum Lebensraumverlust der gem. Anhang IV FFH-RL geschützten 
und gem. BNatSchG streng geschützten Zauneidechse und Schlingnatter. 
Eintreten des Verbotstatbestandes „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten“. 

Maßnahme Monitoring der Maßnahme A/CEF 04 

Im Rahmen des Monitorings sollen die Zauneidechse und die Schlingnatter populationsbezogen er-
fasst werden. Darüber hinaus ist das Ersatzhabitat in der Ausgleichsfläche Ost gesondert zu betrach-
ten bzw. auszuwerten, um eine Aussage darüber treffen zu können, ob die CEF-Maßnahme ange-
nommen wird. Die populationsbezogenen Erhebungen umfassen das gesamte Plangebiet inklusive 
Ausgleichsfläche. 
 
Methodik  
Die Methodik ist bewusst so einfach wie möglich gewählt, um eine entsprechende gleichartige Wie-
derholung zur besseren Vergleichbarkeit der einzelnen Monitoring-Kampagnen zu ermöglichen. Eine 
Individualmarkierung der Tiere (z.B. Fang-Markierungs-Wiederfang-Methode) entfällt daher.  
Die Feldarbeit beinhaltet im Wesentlichen die Zählung der beobachteten Tiere entlang einer bestimm-
ten Wegstrecke (Transekt), die mindestens drei Mal pro Jahr abgegangen wird. Dabei werden die 
beobachteten Tiere (soweit möglich) in Altersklassen und Geschlecht eingeteilt (Jungtiere, Adulte, 
adulte Männchen, adulte Weibchen) und wenn möglich fotografiert. Grundlage der Begehung ist dabei 
eine Karte, aus der das Untersuchungsgebiet und die Lage der bisherigen Eidechsenbeobachtungen 
darin ersichtlich ist. Ebenso wird ein Transekt festgelegt, der abgegangen werden kann, und gute 
Chancen birgt, Tiere zu beobachten. Es ist wichtig, den einmal gewählten Transekt konsequent bei-
zubehalten.  
 
Untersuchungsaufwand/Anzahl Begehungen  
Es erfolgen mindestens drei Begehungen auf der einmal gewählten Transekte pro Jahr. Zwei Bege-
hungen sollten zwischen Mitte April und Mitte Juni stattfinden, die letzte spätestens Ende September. 
Zwischen den Begehungen müssen dabei mindestens zwei Wochen liegen.  
Die Zählung der Tiere erfolgt auf Sicht, ohne Fang der Tiere. Die Begehungen sollen geeignete Wet-
terbedingungen resp. Zeitpunkte gewählt werden: Bei warmen, sonnigen Wetterbedingungen mor-
gens, ansonsten sind Tage kurz nach Regenperioden oder auch Tage mit wechselhaften, feuchten, 
warmen (aber nicht heißen) Wetterbedingungen vorzuziehen. Zu vermeiden ist heißes, sehr trocke-
nes oder auch windiges Wetter, und Tage mit Dauerregen. An sonnigen Tagen sind die heißesten 
Tageszeit zu meiden (ca. 11.00 bis 15.00 Uhr), gerade im Hochsommer.  
 
Das Monitoring soll zunächst einmal jährlich über die Laufzeit von 5 Jahren durchgeführt, um nicht 
nur die Wirksamkeit der CEF-Maßnahme zu überwachen, sondern auch die mittelfristige Populations-
entwicklung (zunehmend, abnehmend, Stabilisation, etc.) abschätzen zu können.  
Die Ergebnisse sind je Untersuchungszyklus in einem Zwischenbericht zu dokumentieren, auszuwer-
ten und u. a. Vorschläge zur Optimierung von Nutzung und Pflege zu treffen.  
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne“ 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

Mo 04 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

 

Nach Ablauf des Untersuchungszeitraumes ist ein zusammenfassender Abschlussbericht zu erstellen 
und auf Basis der dann vorliegenden Datengrundlage eine Neubewertung der Notwendigkeit der Wei-
terführung des Monitorings zu prüfen und die Methodik (Intervall, Kontrollschwerpunkte etc.) ggf. an-
zupassen. 
Zusammenfassend ergibt sich folgender Umfang, der im Detail mit der zuständigen Behörde abzu-
stimmen ist:  
 

 Kontrolle der Ersatzhabitates hinsichtlich der Umsetzung der Pflegemaßnahmen 
 Jährliche Begehung: 4 Termine  
 Dokumentation in einem Zwischenbericht 
 Laufzeit des Monitorings: zunächst 5 Jahre: 

Zusammenfassende Dokumentation in einem Abschlussbericht mit Neubewertung bzgl. Weiterfüh-
rung / Anpassung des Monitorings 

 
 
 

Nachrichtlicher Hinweis 

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-

berté, 1930 Luxembourg 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne" 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

Mo 05 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: nördliche und südliche Grünfläche auf dem ehemaligen Kasernengelände 

Konflikt Verlust von Lebensraum der Zwergfledermaus 

Beschreibung: 
Bau- und anlagebedingt kommt es auf dem Gelände der ehemaligen Großauheim-Kaserne durch den 
Rückbau des Gebäudes 604 zum Verlust eines Sommerquartiers der gem. Anhang IV FFH-RL ge-
schützten und gem. BNatSchG streng geschützten Zwergfledermaus. 
Eintreten des Verbotstatbestandes „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten“. 

Maßnahme Monitoring der Maßnahme A/CEF 05 
Der Verlust von Quartieren für Fledermäuse soll am Standort durch das Anbringen von fünf Sommer-
quartierkästen ausgeglichen werden. Diese sind meist innerhalb von zwei Jahren wirksam. Im Rah-
men eines langfristig angesetzten Monitorings soll festgestellt werden, ob die Kästen angenommen 
werden und wie sich die Population im Untersuchungsgebiet sowie der Ausgleichsfläche entwickelt. 
Es soll weiterhin überprüft werden, ob die Kästen vollzählig und intakt sind und ggf. ein Ersatz oder 
eine Reparatur veranlasst werden. Der Quartiertyp Fledermaushöhle (3 Kästen) ist zudem jährlich 
außerhalb der Wochenstubenzeit und der Winterruhe zu reinigen.  
  
Methodik: 
Für das CEF-bezogene Monitoring empfiehlt es sich die Kästen jährlich während der Wochenstuben-
zeit (Anfang Juni bis Ende Juli) auf Besatz zu kontrollieren. Hierfür sollte eine einfache Aus-/Einflug-
kontrolle mit Detektor reichen, um Anzahl und Art der Individuen zu bestimmen. Die ermittelten Daten 
können zudem Hinweise auf die Art der Nutzung sowie Populationszusammensetzung geben.  
  
Für das Populationsbezogene Monitoring empfiehlt es sich eine Methodenmischung einzusetzen, in-
dem man abwechselnd Horchboxen und eine Detektorbegehung entlang eines Transektes durch Un-
tersuchungsgebiet und Ausgleichsfläche einsetzt. Es wird vorgeschlagen in den Monaten Juni bis 
August monatlich jeweils eine Detektorbegehung bei geeigneter Witterung durchzuführen oder Horch-
boxen in Gebieten mit guten Fledermausstrukturen aufzustellen, die gegebenenfalls durch die Detek-
torbegehung ausfindig gemacht werden. Die Anzahl der Detektoren wird an die zu den verschiedenen 
Punkten vorliegenden Bedingungen auf dem Gelände angepasst. 
  
Das Monitoring soll zunächst einmal jährlich über die Laufzeit von 5 Jahren durchgeführt, um nicht 
nur die Wirksamkeit der CEF-Maßnahme zu überwachen, sondern auch die mittelfristige Populations-
entwicklung (zunehmend, abnehmend, Stabilisation, etc.) abschätzen zu können.  
Die Ergebnisse sind je Untersuchungszyklus in einem Zwischenbericht zu dokumentieren, auszuwer-
ten und u. a. Vorschläge zur Optimierung von Nutzung und Pflege zu treffen.  
Nach Ablauf des Untersuchungszeitraumes ist ein zusammenfassender Abschlussbericht zu erstellen 
und auf Basis der dann vorliegenden Datengrundlage eine Neubewertung der Notwendigkeit der Wei-
terführung des Monitorings zu prüfen und die Methodik (Intervall, Kontrollschwerpunkte etc.) ggf. an-
zupassen. Im Allgemeinen werden CEF-Maßnahmen von Zwergfledermäusen sehr gut angenom-
men, sodass oftmals kein langfristiges Monitoring erforderlich ist. 
 
Zusammenfassend ergibt sich folgender Umfang: 
 

 Kontrolle ob die Kästen vollzählig und intakt sind sowie Reinigung der Höhlenkästen 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

B-Plan Nr. 915.3 „Gewerbege-
biet Großauheim-Kaserne" 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

Mo 05 
(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; 

CEF = vorgezogener Ausgleich) 

Lage der Maßnahme: nördliche und südliche Grünfläche auf dem ehemaligen Kasernengelände 

 Kontrolle der Fledermauskästen allgemein (Anzahl, Zustand) sowie Reinigung des Höhlenkastens 
 Kontrolle der Kästen auf Besatz sowie aufstellen von Horchboxen und Detektorbegehung (3 Kontroll-

termine) 
 Dokumentation in einem Zwischenbericht 
 Laufzeit des Monitorings: zunächst 5 Jahre: 

Zusammenfassende Dokumentation in einem Abschlussbericht mit Neubewertung bzgl. Weiterfüh-
rung / Anpassung des Monitorings 

 

 

Nachrichtlicher Hinweis 
Vorübergehende Flächeninanspruchnahme:   
Grunderwerb erforderlich:   
Nutzungsänderung / -beschränkung:   

Künftige*r Eigentümer*in:  

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-
berté, 1930 Luxembourg 

Künftige Unterhaltung: 

P3 Hanau S.a.r.l., 13-15, Avenue de la Li-
berté, 1930 Luxembourg 

 


